
Erste Satzung zur Änderung der 

Satzung für den Eigenbetrieb „Servicebetrieb Landkreis Gießen“ 

vom 10. September 2012 

 

 

Artikel 1 

Änderung der  

Satzung für den Eigenbetrieb „Servicebetrieb Landkreis Gießen“  

vom 10. September 2012 

 

In § 7 Abs. 1 Buchst. b) werden die Worte „je ein Vertreter jeder Fraktion” ersetzt 

durch die Worte „10 Mitglieder”. 

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft, 

frühestens am 1. Juli 2016. 

 

 

 

 

Gießen, den …………………………. 

Der Kreisausschuss des Landkreises Gießen 

 

 

 

 

 

Anita Schneider 

Landrätin 

 

 

 

 

 

 

 

          

 


